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Geni t  Bröse l *

Medienrechtsbewertun g

I Grundlagen und Begriffe

Stetig steigende Rundfunkgebühren und nicht zuletzt
die Krise der Kirch-Gruppe lassen Zweife.i aufkom-
men, ob die teilweise astronomischen preise, die von
den Anbietem des dualen Rundfunksysrems vor al-
lem ftir einzelne Sporniberhagungsrechte gezahlt
werden, gerechtfertigt sind. Der Erwerb von audio-
yisuellen Medienrechten, z.B. im Rahmen der Ver-
sreigerung der ternsehübemagungsrechte frir Olyrn-
pische Spiele und die Futlball-Bundesliga, bedingt
sowohl bei öffentlich-recht_lichen als auch bei priva-
ten Rundfunkanbietern die Beantwomrng der Frage,
welcher Preis fur die Rechte unter Beachtung be-
triebswirts chaftlicher Asp ekte maximal gezahlt wer-
den kann.

Der Terminus der audiouisuellen Medienrechte
- der Bewertungsobjekte - umfasst alle Befugnisse,
die einem öffentlich-recht.lichen oder privaten Fern-
sehveranstalter - dem Bewertungssubjekt - zuwach-
sen müssen, um Programmbestandteile zu verwerten
sowie das gegebenenfalls dafür erforderliche Trä-
germedium oder technische Sendesignal. Das Ver-
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werten beinhaltet die .A,usstrahiung innerhaib des
Fernsehprograma6, die Weiterveräu$erung der
Rechte und die daniber hinausgehende Auswerrung
der Nebenrechte.

AIs zentrale Aufgabe d.es Bewerrers gilt die Trans-
formation der von den Fachleuten der Fernsehbran_
che ermiftelten qualitativen und quantitativen In_
formationen über die zukünftigen Erfolge der Medi-
enrechte in die gesuchte Wertgröße, die dem Ent-
scheidungsüäger zur Entscheidungsunteßtutzung in
der Preisverhandlung dient. Dieser sog. Entschei-
dungswert wird durch vier Merkmale charakten-
sien [1]: Er wird hinsichtlich einer definierten Hand-
lung ermirteit (Merkmal der Handlungsbezogenheit)
und bezieht sich auf eia bestimmtes Entscheidungs-
subjekt sowie dessen Zielsystem fMerkmal der Sub-
jekt- und Zielsvstembezogenheit). Er ist die äußerste
Grenze der Konzessionsbereitschaft (Merkmat des
Grenzr,venes), die ausschließlich für ein konkretes
Entscheidungsfeld und ftir die daraus ableitbaren Al-
ternativen gilt {Merkmal der Entscheidungsfeldbezo-
genheit). Der Erwerb des audiovisuellen Medien-
rechts ist schließlich ökonomisch vorteiihaft, wenn
dessen Wert den zu zahlenden preis übersteigt.

z. Bewertungsrelevante Besonderheiten

Zur Bewernrng audiovisueller Medienrechte kann auf
die Erkenntnisse der Untemehmungsbewerhrngs-
theone zurückgegriffen werden, wobei die branchen-
immanenten Besonderheiten exptizit zu beachten
sind. Als Bewertungsanlass kommen der Kauf oder
die Lizenznahme in Betracht. Zur Bestimmung des
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Enrscheidungswertes bedarfes der Kenntnis der Ziel

;ysieme der Bewemrngssubjekte. Öf,fendich-rechrli-

che.{abieter haben als Sachziei den gesetzlich kodi-

izienen Programmaufoag zu erflillen. Die wirt-

schaftliche und sparsame Erfiiilung des Program-

nauftrages stellt dabei das Formaiziel dar, das vom

Sachziel dominiert wird. Währenddessen dominien

lei den privaten ,A.nbietern das Formalziel, die Ge-
,,vinnmaximierung, das jeweilige Sachziel. Während
',r'erbefinanziene Sender als Sachziei die Ezeugung
'ron Rezipientenkontakten ftir die werbetreibende

IVinschaft verfolgen, steht flir entgeltfinanzierte
jender die Bereitstellung und Überminlung artrakri-

ver Programminhalte im Mittelpunlit.

Wesentliche branchenimmanente Besonderheiten

Les Entscheidungsfeldes sind die zu beachtenden

-lendezeitrestriktionen, die rundfu nktypischen We ge

,1er Selbstfinanzierung, der Zeithorizont und die Ar-

ten der Entgeltvereinbarung. Auf der Produktions-

ebene der Rundfunkanbieter werden die Produkti-

rnsfaktoren zu einem Fernsehprogramm kombiniert.

Dabei ist zu beachten, dass die tägliche Progmmm'

ieistung innerhalb eines Kanals auf ma-ximal 24

Stunden begrenzt ist. Neben diesen zeitlichen, nicht-

iinanziellen Restriktionen bestehen branchenspezifl-

sche finanzieile Resiriktionen, deren Ursachen i:rsbe-

:ondere in den Selbstfinanzierungspotenzialen der

P.undfunkanbierer liegen. GemiiS dem Rundfunk-

rraatsvertrag finanzien sich der öffentlich-rechtiiche

,(undfunk im Wesentlichen aus den sog. Rundfunt-

rebülren. Bei privaten Anbietern ergibt sich der

lurch die betriebliche Leistungsentellung ausgelöste

l,iittelzufluss je nach Ari der Programmausstrailung

-:auptsächlich aus der Finanzierung durch Werbung,,
'r.so durch Dritte, oder aus Entgelten der Teilnehmer.

:^arüber hinaus ist das Entscheidungsfeld der Rund-

,-;nkanbieter durch die meist verhaglich bedingte

:rdliche,Lebensdauer< der Bewernrngsobjekte sowie

rie vielgestaltigen Vereinbarungen über das Entgeit

tliaufureis oder Lizenzentgelt) geprägt Neben dem

soiort f,älligen Barpreis ist z.B. auch eine Garantie-

:airlung mit anschließender Umsaubeteiligung

iilöglich.

3. Prinzipien der Medienrechtsbewertung

Als die der Ermittlung des Entscheidungsweftes au-

diovisueller Medienrechte zugrunde liegenden Prin-

zipien gelten - in Anlehnung an die funkrionaie

Unteraehmungsbewemrngstheorie - neben dem

Grundsatz der Zweckabhängigkeit der Bewemrng die

Grundsätze der Gesamtbewertung, der Zukunfube-

zogenheit und der Subjektivität [Z]. Nach dem Pnn-

zip der Gesamtbewertung ist es erforderlich, die im

Rahmen der Konfliktsituation nur gemeinsam erhält-

lichen Rechte als wirtschaftliche Einheit zu berrach-

ten. Bewertungsrelevant sind nicht die verschiedenen

einzelnen Rechte, Verwerhrngsarten oder Sendungen,

sondern die Gesamtieit der mit dem Bewermngs-

objekt zu erwerbenden Rechte. ist z. B. der Erwerb der

Femsehrechte und der Nebenrechte eines Fi-ims nur

unüennbar möglich, besteht im Falle einer isolierten

Bewertung die Gefahr der Vemachlässigung posi-

tiver, aber auch negativer Kombinationseffekte in-

nerhalb des als Einheit zu betrachtenden Bewer-

tungsobjekts. Sollen mehrere Filme im Palet erwor-

ben werden, ist dieses ebenso als Einheit zu be-

werten, weil die Summe der Einzelwerte der Fi-lme

nicht mit dem Gesamtwert des Filmpakets identisch

sein muss.

Das Pinzip der Zukunfisbezogenheit besagt im

Rahmen der Medienrechtsbewerhrng, dass für das

Bewertungssubjekt nur der Nuzen bewertungsrele-

vant ist, dga ihm das Recht in der Zukunft stiftet.

Wird z.B. das Fernsehausweftungsrecht eines Films

erworben, können die Erfolge der Vergangenheit aus

einer erfolgten Filmtheaterauswerrung iediglich ein

möglicher indikator zukünftiger Erfolge sein. Aus der

Zulunfubezogenheit resultiert das Problem der Un-

sicherheit, weil dem Bewerhrngssubjekt im Bewer-

tungszeitpunkt der genaue zukünftige Nutzer des

Rechts und alle zukünftigen Handlungsalternaiiven

und -konsequenzen nicht bekannt sind.

Die Medienrechtsbewertung erfordert gemäJl dem

Pinzip der Subjektiuität die Einbetturg des Bewer-

tungsobjekts in die Planungen des Rundfunkanbie-

ters. Dementsprechend ist der Wert des Medienrechts

durch die vom Fernsehveranstalter verfolgten Ziele,

die aus dem Entscheidungsfeld des Veranstalters ver-

fügbaren finanz- und realwinschaftlichen Hand-

tungsmöglichkeiten und -beschränkungen sowie die

{66 DBW 63 (2003) 4



von der Unternehmung fur die Rechte geplante Ver-

wendung determinien. Ferner folgt aus dem Sub-

jekrivrtätsprinzip, dass die vom Bewemrngssubjekt

erwarteten individueilen positiven und negativen

Verbundeffekte bei der Wenermiftlung benicksichtigt

r,verden miissen. Auf Grund untenchiedlicher Pla-

nungen, Synergiepotenziale sowie Verwertungsmö g-

Iichkeiten und -beschränkungen haben die Rechte

für jedes Subjekt einen individuellen Wen. Aus lden-

rischen Nutzenerwarhlngen verschiedener Bewer-

tungssubjekte folgt keinesfails ein identischer Wert

des Medienrechts, wenn z.B. die den Subjekten al-

ternativ zur Verfügung stehenden Kapitalverwen-

dungsmöglichkeiten differieren.

4. ModeIltheoretische Bewertun gsansätze

Das Fernsehprogramm ist sowohl das Produkt pri-

vater als auch öffentlich-rechtlicher Rundfunkanbie-

ter und ergibt sich als Kombination einzelner audio-

visueiler Medienrechte sowie anderer Produktions-

faktoren. Die Medienrechte sind dabei die Bausteine

des Fernsehprogramms. Bei der Synthese der - auf

Grund eines Erwerbs der audiovisuellen Medien-

rechte - ausstra}Ibaren Programmobjekte und der

anderen Faktoren zu einem Femsehprogramm sind

die Zielsysteme der Rundfunkanbieter und die Re-

sEiktionen des Entscheidungsfeldes zu beachten. Um

eine effiziente Ressourcenallokation zu gewährieis-

ten, ist es erforderlich, lnvestitionsentscheidungen in

Programmobjekte mit der Programmplanung zu ver-

knüpfen [3j. Zur Ermittlung des Entscheidungswertes

audiovisueller Medienrechte werden drei altemadve,

theoretisch fundiene Verfahren unte$chieden, wel-

che diese Verknüpfung ermögiichen [4]: Da in der

praktischen Anwendung das a.llgemeine Zustands-

Grenzpreismodell (ZGPM), ein Totalmodell, haupt-

sächiich an der Komplexität und das Zukunfuer-

folgswertverfahren, ein Partiaimodell, am Dilemma

der Lenkpreistheorie scheitem, erfordert die Bewer-

rung audiovisueller Medienrechte schließlich den

Rückgriff auf die approximativ dekomponierte Be-

wertung, ein heuristisches Modell.

A-ls Basis dieser Heuristik dient das Verfahren der

approimatiuen Dekomposition, einer Kombination

der hierarchischen und der iterativen Koordination.

Dieses Verfahren verknüpft zur Überbnickung des

DBW 6r {2001) 4
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Dilemmas der Lenkpreistheorie Totai- und Panialpla-

nung in dinsionalen Unternehmen miteinander. Auf

zentraLer Ebene ist a1s Planungsinstrument ein ge-

mischt-ganzzahliger linearer 0ptimierungsansatz zu

formulieren, der mit vemetbarem Aufwand gelöst

werden kann. A]s Zieifunktion können mit der Ver-

mögens- oder der Einkommensmaximierung die bei-

den Varianten der Wohistandsma-{imierung benick-

sichtigt werden. Als Nebenbedingungen sollte das

Totaimodell zumindest die potenziellen Grenzobjekte

sowie die größten Objekte beinhalten und sich auf

die wesentlichen finanzieilen und nichtfinanziellen

Restriktionen beschränken. Als Ergebnis dieses k-lei-

nen, gut überschau- und beherrschbaren Totalmo-

dells werden die ftir die Partialplanung erforderli-

chen Lenkpreise der knappen Ressourcen Kapitai und

Sendezeit erzeugt. Innerhalb der Programmsparten

werden dezentral mit den zenüal ermitteiten Knapp-

heitspreisen und der Methode des ,korrigienen( Ka-

pitalwenes [5], einem Partialmodell, selbstständig

Vorteilhaftigkeitsenrscheidungen getroffen. Das Ver-

fahren der approximativen Dekomposition ermög-

licht in wenigen iterativen Schrirten einen wirt-

schaftlichen Programmplanungsprozess und ermit-

teit das Femsehprogramm, welches das Bewemrngs-

objekt nicht enrh2ilt. Dieses spiegelt das für den

Rundfunkanbieter ohne Einigung auf einen Erwerb

ereichbare Nutzenniveau wider und bildei den Aus-

gangspunkt für die eigentliche, Ienkpreistheoretisch

fundierte Medienrechtsbewertung.

Diese erfoLgt nunmehr als approimatiu dekompo-

niene Bewertung in zwei Schritten. Im ersten Schritt

ist die Zuordnung der Rechte - in A-nbetracht des

erwarteten finanziellen Volumens und zeitlichen

Sendeplaubedarfs - zu zentraler oder dezentraler

Entscheidungsinstanz erforderlich. Nach der Klärung

der Zuständigkeit findet im anschließenden zweiten

Schritt die investitionstheoretisch geleitete Grenz-

preisschätzung statt. Soll cier Entscheidungswert ei-

nes zu erwerbenden audiovisuellen Medienrechis auf

Grund der erfolgten KJärung der Zuständigkeit de-

zentral ermittelt werden, ist durch die Planungs-

instanz der jeweiligen Programmsparte - unter Be-

achtung der gegebenen Lenkpreise des Kapitals und

der Sendezeit - das Kriterium des )korrigierten( Zu-

kunfuerfoigswenes [6] zu verwenden. Im Gegensaz

dazu erfolgt die zentrale Ermittlung des Entschei-
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'iungswertes unter Rückgriff auf das vorliegende Si-
nultanmodell, welches hierbei zugleich als Ansatz

:ur Ermittiung des Fernsehprogramms gilt, welches
,ias Bewemrngsobjekt zwingend enthält.
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